
DR. FRANZ LÖSCHNAK 
BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

Zanl: 950000/626--1/2/93 

Herrn 

n.1206h der B~~~gl'n zu den S~~~~::~!.'N~~..":.:' __ ~r:,f~.~?nen 
des Nationalrates XVIH. Gesetzzebung:.;periode 

1"l' e""" ~ln?" "ezo''''b,:-''~ 19 0 '" f' '.L.l, ~",~Jl ~_ O'.!.-' \.., ... li .... .i. j.) 

Präsidenten des NationaLrates 

ParLament 

1017 Wie n 

I' 
Die Rbgeordneten zum Nationalrat Mag. HAUPT) Dr. PARTIK-PABLE) 

Mag. SCHREINER haben am 3. Dezember 1993 unter der Nummer 5737/J 

an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

"Schadenersatzforderung der Finanzprokuratur an Herrn Ewald 

DORNER" gerichtet) die foLgenden Wortlaut hat: 

"1. Wie ist Ihre Haltung gegenüber den Schadenersatzforderungen 

der Finanzprokuratur an Herrn Ewald DORNER? 

2. Gibt es seitens Ihres Ministeriums irgendeine Hilfestellung 

für Herrn DORNER? 

3. Gibt es seitens Ihres Ministeriums überlegungen dahingehend) 

eine RegierungsvorLage auszuarbeiten) die Beamtenschaft in 

SchadensfäLLen) die nicht grob fahrlässig verursacht wurden) 

von Schadenersatzansprüchen auszunehmen? 

4. Wenn ja) wann wird diese Regierungsvorlage vorLiegen und 

weLchen Inhalt wird sie haben? 

5. Wenn nein) haLten Sie ein derartiges Gesetz nicht für notwen

dig?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie foLgt: 
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Zu Frage 1: 

Die FLugunfallkommission beim Bundesministerium für öffentLiche 

Wirts~haft und Verkehr hat in ihrem Gutachten aLs Ursache des 

FLugunfalles die NichteinhaLtung des erforderLichen Sicherheitsab

standes durch den PiLoten angenommen. 

Demgegenüber hat das Innenressort in seinem UnfaLLs- und Schadens

bericht die Ansicht vertreten) daß ein SteinschLag auf den Haupt

rotor des Hubschraubers nicht auszuschLießen und daher dem PiLo

ten kein schuldhaftes und rechtswidriges VerhaLten anzuLasten 

sei. 

Beide Auffassungen habe ich im Feber 1991 in Entsprechung der 

bestehenden RichtLinien dem für Verfügungen über Forderungen des 

Bundes ausschLießLich zuständigen Bundesministerium für Finanzen 

zur Kenntnis gebracht. Das Finanzministerium ist jedoch einem 

Gutachten der Finanzprokuratur gefoLgt) wonach dem PiLoten Leich

te FahrLässigkeit zur Last geLegt wird und von ihm gemäß den 

Bestimmungen des Organhaftpflichtgesetzes ein Ersatzbetrag einge

fordert werden müsse. Nach dieser Entscheidung des Finanzressorts 

bestand für das Bundesministerium für Inneres keine MögLichkeit) 

eine andere Lösung herbeizuführen. 

Zu Frage 2: 

Das Bundesministerium für Finanzen hat vor dem Einbringen der 

KLage wiederhoLt seine Bereitschaft zum AusdruCk gebracht, den 

SchadensfaLL einer außergerichtLichen RegeLung zuzuführen. Der 

Beamte hat sich jedoch weder zur ZahLung eines Ersatzbetrages 

noch zum Anerkenntnis des Bestehens einer Ersatzforderung des 

Bundes bereiterklärt. Eine weitergehende HiLfestelLung für den 

Beamten gibt es nicht. 
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Zu Frage 3 und 5: 

Eine Rnderung des Organhaftpflichtgesetzes} BGBL.Nr. 181/1967 

idgF.} die im übrigen in die Zuständigkeit des BundeskanzLeramtes 

fäLLt} würde einen entsprechenden HandLungsbedarf aLLer durch 

dieses Gesetz betroffenen Körperschaften voraussetzen; aus meiner 

Sicht rechtfertigt der vorLiegende EinzeLfaLL aLLein -noch nicht 

eine soLche Gesetzesänderung. 

Zu Frage 4: 

EntfäLLt im HinbLick auf Frage 5. 
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